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HEIZKOSTENZUSCHUSS   2014 / 2015 
 
 
Die NÖ Landesregierung hat auf Initiative von Frau Landesrätin Barbara Schwarz beschlossen, 
sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen einmaligen 
Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2014/2015 in Höhe von  
 

€   150,00 
zu gewähren. 
 
Der Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am Gemeindeamt 
des Hauptwohnsitzes bis spätestens  30. März 2015  beantragt werden.  
 
 
Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:  
 

• BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG  
- AusgleichszulagenbezieherInnen 

 
• Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet 

sind und deren Arbeitslosengeld / Notstandshilfe den nachstehend genannten 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 
 

• BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, deren 
Familieneinkommen den nachstehend genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht 
übersteigt.  

 
• Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den nachstehend 

genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.  
 

Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das entsprechende 
Konto.  
 

Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.  
 



Zur Überprüfung des Anspruches ist der Nachweis aller Einkünfte – Pensionsbescheid und 
Kontoauszug (betreffend der Angabe des BIC Codes und des IBAN) – der im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen notwendig.  
 
Leben mehrere Personen in einem Haushalt, so sind für die Berechnung des Haushaltseinkommens 
die Einkünfte aller in einem Haushalt lebenden Personen zusammenzurechnen (z.B. Ehegatte, 
Kinder, Großeltern …) 
 
Einkommenshöchstgrenze   –  Brutto  –   für  2014: 
 
 Alleinstehende   €     857,73 
 Ehepaare, Lebensgefährten  €  1.286,03 
 
  
Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von  €  132,34  hinzuzurechnen, solange für dieses Kind 
Familienbeihilfe bezogen wird.  
 
 
 
 

WINTERDIENST,  STRAßENERHALTUNG 
 
 
Da es an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, möchten 
wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortschaften bitten.   
 
Neben dem Setzen der Schneestangen und der Schneegitter, ersuchen wir auch wieder die zu 
räumenden Straßen von jeglichem Bewuchs und überhängenden Ästen frei zu halten. 
Bitte halten Sie mit den Schneestangen einen entsprechenden Abstand von der Asphaltkante (ca. 
0,5 m).  
Die Entfernung des Schneeauswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den jeweiligen 
Eigentümern selbst vorzunehmen.  
Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Gehsteige bzw. 
Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen der StVO, hinweisen. 
 
Nachstehend die Telefonnummern der Schneeräumdienste:  
 

Bruckner Walter,  0660/6898987, Siebenhöf, Reichenauerwald, Bruderndorferwald-Schöneck 
Schwarzinger Stephan,  0676/7860871, Bruderndorf, Münzbach, Streith, Sierberg, Schmerbach 
Steininger Andreas,  0664/5040987, Mitterschlag, Dreihöf, Bruderndorferwald-Kampseite 
Stütz Franz,  0664/1634503, Rauhof, Kogschlag, Hörans, Mittelberg, Kasbach, Kehrbach,  
      Fraberg,  Kleinpertholz 
Wielander Franz,  0664/1434337, Kainrathschlag, Langschlägerwald, Lamberg 
 
 

WALDBRANDGEFAHR   -  AUFHEBUNG DER VERORDNUNG 
 
 
Aufgrund der nunmehrigen klimatischen Verhältnisse ist die akute Waldbrandgefahr in den  
Wäldern nicht mehr gegeben.  
 
Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 28. März 2014, Kennzeichen ZTL1-A- 
0714/008, betreffend Waldbrandgefahr wurde daher aufgehoben. 





 
Herausgeber, Druck und Gestaltung: Gemeindeamt Langschlag, 3921 Langschlag, Marktplatz 37 

e-mail: gemeinde@langschlag.gv.at ;  Telefon: 02814/8218  Fax: DW 4 
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Herbert Gottsbachner 
Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck nur mit Genehmigung 

    



  



 


